
ZUSÄTZLICHE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

ZBV 01 Baubesprechung / Bautagesberichte 
 
Der AN ist verpflichtet, an den wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen. Es ist 
zulässig, dass er durch eine entscheidungsbefugte Person vertreten wird. Im Rahmen der 
Bauanlaufbesprechung ist diese Person (deutschsprachig) zu bestimmen.  
Durch den AN sind arbeitstäglich Bautagesberichte zu erstellen. Diese müssen Art und Anzahl der 
Arbeiter, ausgeführte Arbeiten, klimatische Bedingungen, etc. enthalten. Diese Bautagesberichte sind 
wöchentlich im Rahmen der Baubesprechung zu übergeben. Dieses ist Bestandteil der vertraglichen 
Leistung und Grundlage zur Prüfung und somit zur Freigabe eingehender Rechnungen. 
 
ZBV 02 Schadstoffe 
 
Es sind nur formaldehydfreie Baumaterialien zu verwenden, sofern solche Produkte zur Verfügung 
stehen. Ansonsten dürfen nur Materialien verwendet werden, die im eingebauten Zustand 
Formaldehyd oder sonstige schädliche oder geruchsbelästigende Stoffe nicht abgeben. 
Es sind nur FCKW- und HFCKW-freie Baumaterialien zu verwenden. 
 
ZBV 03 Kommunikation 
 
Die Sprache auf der Baustelle ist "deutsch" Es ist zu gewährleisten, dass min. ein deutschsprachiger 
Vorarbeiter die gesamte Baumaßnahme betreut und als Ansprechpartner für die örtliche Bauleitung 
zur Verfügung steht. 
 
ZBV 04 Aufmaß/Abrechnung 
 
Abrechnungsgrundlage für die erbrachten Leistungen ist  
die VOB in der jeweils gültigen Fassung. 


